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Präsident Reinhard Todt: Zu Wort ist dazu niemand mehr gemeldet.  

Wünscht noch jemand das Wort? – Das ist nicht der Fall. Die Debatte ist geschlossen.  

Die Abstimmung erfolgt getrennt.  

Wir gelangen zur Abstimmung über den Beschluss des Nationalrates vom 21. März 

2018 betreffend Übereinkommen zwischen der Republik Bulgarien, der Republik 

Kroatien, Ungarn und der Republik Österreich über die Erleichterung der grenzüber-

schreitenden Verfolgung von die Straßenverkehrssicherheit gefährdenden Verkehrs-

delikten. 

Da der gegenständliche Beschluss Angelegenheiten der selbständigen Wirkungsbe-

reiche der Länder regelt, bedarf dieser der Zustimmung des Bundesrates gemäß 

Art. 50 Abs. 2 Z 2 B-VG. 

Wir gelangen zunächst zur Abstimmung, gegen den vorliegenden Beschluss des 

Nationalrates keinen Einspruch zu erheben. 

Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die diesem Antrag zustimmen, um 

ein Handzeichen. – Ich stelle die Einstimmigkeit fest. Der Antrag ist somit 

angenommen. 

Nun lasse ich über den Antrag abstimmen, dem vorliegenden Beschluss des Natio-

nalrates gemäß Art. 50 Abs. 2 Z 2 B-VG die verfassungsmäßige Zustimmung zu 

erteilen. 

Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die diesem Antrag zustimmen, um 

ein Handzeichen. – Ich stelle die Einstimmigkeit fest. Der Antrag ist angenommen. 

Schließlich gelangen wir zur Abstimmung über den Beschluss des Nationalrates vom 

21. März 2018 betreffend Administratives und Technisches Durchführungsübereinkom-

men zum Übereinkommen zwischen der Republik Bulgarien, der Republik Kroatien, 

Ungarn und der Republik Österreich über die Erleichterung der grenzüberschreitenden 

Verfolgung von die Straßenverkehrssicherheit gefährdenden Verkehrsdelikten. 

Da der gegenständliche Beschluss Angelegenheit der selbständigen Wirkungsbereiche 

der Länder regelt, bedarf dieser der Zustimmung des Bundesrates gemäß Art. 50 

Abs. 2 Z 2 B-VG. 

Wir gelangen zunächst zur Abstimmung, gegen den vorliegenden Beschluss des 

Nationalrates keinen Einspruch zu erheben. 
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Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die diesem Antrag zustimmen, um 

ein Handzeichen. – Ich stelle die Einstimmigkeit fest. Der Antrag ist somit ange-

nommen. 

Nun lasse ich über den Antrag abstimmen, dem vorliegenden Beschluss des National-

rates gemäß Art. 50 Abs. 2 Z 2 B-VG die verfassungsmäßige Zustimmung zu erteilen.  

Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die diesem Antrag zustimmen, um 

ein Handzeichen. – Ich stelle die Stimmeneinhelligkeit fest. Der Antrag ist somit 

angenommen. 

 


